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Amtlicher Theil.

Gesetze; Perordnungen der Reichsbehörden.
Allerhöchste Kabinets-Ordre, betreffend die Anrechnung von Kriegsjahren in

Südwestafrika und Kamernun.

Ich bestimme, daß die militärischen Unternehmungen der bei der Landeshauptmannschaft von
Südwestafrika oder dem Gouvernement von Kamerun auf Grund von Dienstverträgen gebildeten Truppen
im Sinne des § 23 des Gesetzes, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Militärpersonen desReichsheeres und Meiner Marine u. s. w., vom 27. Juni 1871, und des§49 des Reichsbeamtengesetes.
vom 31. Märg 1873 als ein Feldzug anzusehen sind. Denjenigen aus dem Heere oder Meiner Marine
zu diesen Truppen übergetretenen Mililärpersonen, welche in üdwestafrika in je einem der Jahre 1893
und 1894, in Kamerun in einem der Jahre 1891, 1892, 1893 und 1894 an einem Gesecht theilgenommen
haben, kommt je ein Kriegsjahr zur Anrechnung. Der Theilnahme an einem Gefecht ist eine fortlaufende
Dienstzeit von zwei Monaten in je einem der bezeichneten Jahre gleichzustellen, mit der Maßgabe, daß,
wo zwar eine fortlaufende ienstzeit von zwei Monaten vorliegt, ihr Ende aber nicht in dasselbe Kalender-
jahr wie ihr Anfang fällt, ein Kriegsjahr zur Anrechnung kommt.

erlin, den 17. September 1895.

(L. 8.) (gez.) Wilhelm I. R.
(agez.) Fürst von Hohenlohe.

An den Reichslanzler (Auswärtiges Amt).


